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Abkürzungsverzeichnis

SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
NDB Nachrichtendienst des Bundes

(bis 2010: Strategischer Nachrichtendienst und Dienst für Analyse und
Prävention)

CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
SRC Service de renseignement de la Confédération

(à 2010: Service de renseignement stratégique et Service d'analyse et de
prévention)
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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Nationalrat Caroni (fdp, AR) hatte im Juni 2015 und damit noch vor seiner Wahl in den
Ständerat eine Motion eingereicht, mit der der Bundesrat beauftragt werden soll,
rechtliche Grundlagen zu schaffen, damit Angehörigen der Armee Arbeitszeugnisse für
ihre geleisteten Dienste ausgestellt werden können. Darin sah der Motionär - selbst
Fachoffizier im Rang eines Majors - eine Stärkung der Vereinbarkeit von Beruf und
Militärdienst. Es gelte zudem eine Ungerechtigkeit gegenüber Zivildienstleistenden
auszumerzen, die für ihre Dienstleistungen Zeugnisse erhalten. Der administrative
Aufwand wurde von Caroni selbst als klein eingeschätzt, da ohnehin militärische
Qualifikationen erstellt werden und diese Dokumente mit wenig Aufwand so gestaltet
werden könnten, dass sie gegenüber zivilen Arbeitgebern verwendet werden können. 
Der Bundesrat war nicht ganz gleicher Meinung. Zwar teilte er den Grundsatz, dass
Militärdienst und Erwerbstätigkeit vereinbar sein sollen und dies ein wichtiges Prinzip
der Milizarmee sei, er beantragte jedoch mit Verweis auf bereits bestehende
Möglichkeiten die Ablehnung der Motion. Bereits zum Zeitpunkt deren Einreichung
konnten Armeeangehörige Leistungsnachweise verlangen, mit denen ein
Zusammenhang zwischen militärischer Ausbildung und zivilen Fähigkeiten hergestellt
wird. Den Absolventinnen und Absolventen der höheren Kaderausbildung
beispielsweise würden solche Dokumente bereits ausgehändigt. Entgegen der
Einschätzung des Motionärs zeigte sich der Bundesrat besorgt über den Aufwand einer
Anpassung des Qualifikationswesens, der in "keinem Verhältnis zum allfälligen Nutzen"
stehe.
Das von Corina Eichenberger (fdp, AG) übernommene Geschäft wurde in der
Herbstsession 2016 im Nationalrat behandelt und angenommen. Der Aargauer Liberalen
gelang es, das Anliegen durchzubringen, indem sie die Vereinbarkeit von Beruf und
Militärlaufbahn als zentral bewarb. Arbeitszeugnisse könnten sich zudem als Anreiz
positiv auf die Motivation der Dienstleistenden auswirken. Verteidigungsminister
Parmelin schaffte es nicht, die ablehnende Haltung der Regierung hinreichend zu
verteidigen. Mit 114 Ja-Stimmen gegen 71 Nein wurde die Motion an den Ständerat
übergeben. 1

MOTION
DATUM: 20.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die FDP-Liberale Fraktion hatte im September 2015 eine Motion eingereicht, mit der
die Mittel für den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) aufgestockt oder zumindest
nicht gekürzt werden sollten. Sicherheit sei eine Kernaufgabe des Staates und
deswegen dürften die Ressourcen für den NDB nicht angetastet werden. Die FDP wollte
mit ihrem Vorstoss sicherstellen, dass der NDB die nötigen Abklärungen zum
terroristischen Risikopotential von Asylsuchenden und Kontingentsflüchtlingen
glaubwürdig durchführen kann. Die Partei setzte damit an zwei frühere Vorstösse an, in
denen sie bereits Bedenken zur sicherheitspolitischen Lage in der Schweiz aufgrund
der Migrationsströme geäussert hatte (Ip. 15.3546 und 15.3547). Seit der Beantwortung
dieser beiden ähnlich lautenden Interpellationen habe sich die Lage noch verschärft,
befürchtete die FDP, und weil unter dem Deckmantel Asylsuchender möglicherweise
auch Terroristen in die Schweiz einreisen würden, sollte die Regierung aktiv werden. Da
im Bundeshaushalt Sparbemühungen nötig sein werden, wollte die FDP mit dieser
Motion erneut mit Nachdruck eine Budgetkürzung beim NDB verhindern.
Der Bundesrat zeigte in der Stellungnahme Verständnis für das Anliegen und räumte
ein, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass auch Personen in die Schweiz
einreisten, die ein Sicherheitsrisiko bedeuteten. Er sah jedoch zum damaligen
Zeitpunkt keine Möglichkeit für eine Aufstockung der Mittel für den NDB, unter
anderem, weil bereits Anfang Januar 2015 sechs zusätzliche Stellen beim NDB zur
Stärkung der Terrorabwehr geschaffen worden seien. Zudem würden die kantonalen
Polizeikorps finanziell unterstützt. Die Motion wurde entsprechend zur Ablehnung
beantragt.
Dies wurde vom Nationalrat jedoch nicht goutiert, er überwies die Motion mit 128 zu 63
Stimmen und einer Enthaltung deutlich. Sprecherin Eichenberger (fdp, AG) nannte in
der kurzen Darstellung des Antrags eine Reihe von Vorfällen mit terroristischem
Hintergrund, beispielsweise jene in Würzburg/D oder Ansbach/D, oder auch ein
verhindertes Attentat in Paris/F. Die personelle Aufstockung beim NDB und den
finanziellen Support zugunsten der Kantone würdigte sie als positiv, aber dies genüge
nicht, weil der NDB immer noch personell unterbesetzt sei. Verteidigungsminister

MOTION
DATUM: 20.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Parmelin verwies vergeblich auf die von der Regierung aufgenommenen Tätigkeiten zur
Terrorismusprävention, die sich unter anderem in der Schaffung von insgesamt 86
Stellen manifestiere, und vertrat damit die Ansicht der Regierung, dass die Motion nicht
nötig sei. Mit dem nationalrätlichen Votum ging das Geschäft in den Ständerat. 2

Militärorganisation

En juin, une motion Eichenberger-Walther (plr, AG) a été déposée et ensuite adoptée
par le Conseil national. Elle demande au Conseil fédéral de créer des bases légales pour
des mesures plus pointues en matière de non-recrutement ou d'exclusion de l'armée.
Ces mesures devaient ainsi déployer leurs effets avant et pendant toute la durée des
obligations militaires. Le Conseil fédéral a répondu au mois d'août qu'il partageait cet
avis et qu'il étudiait un nouveau projet de révision de la LAAM à proposer au parlement
(voir ici). 3

MOTION
DATUM: 11.06.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Le Conseil des Etats a transmis une motion Eichenberger-Walther (plr, AG) demandant
au gouvernement de mettre en place des mesures plus exigeantes en matière de non-
recrutement ou d’exclusion de l’armée. Le Conseil national a par contre rejeté son
initiative parlementaire (In. pa. 09.405) visant à mieux repérer les délinquants mineurs
lors du recrutement. 4

MOTION
DATUM: 16.03.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Die Finanzierung der Armee war Gegenstand mehrerer weiterer Vorstösse. Bereits im
Vorjahr wurde der Bundesrat durch die Postulate Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) (Po.
12.3744) und Eichenberger-Walther (fdp, AG) (Po. 12.3745) aufgefordert, aufzuzeigen,
wo beabsichtigte Kosteneinsparungen ansetzen sollten. Durch die Kurskorrektur mittels
SiK-Motion wurde dies hinfällig. Noch offen blieb eine Motion Bieri (cvp, ZG), in welcher
der Bundesrat aufgefordert wurde, die finanziellen Eckwerte der Armee anzupassen.
Diese im März 2012 eingereichte Motion ist durch zwischenzeitlich getätigte Schritte
bereits teilweise erfüllt worden. Einzig eine vom Motionär eingebrachte, neue
Finanzierungslösung für die Armee blieb Gegenstand der Diskussion. Er rief nach
Einrichtung eines permanenten Fonds, welcher durch diverse Positionen der
Armeefinanzierung (Immobilien, Rüstung, Verkauf nicht mehr benötigter Einrichtungen)
geäufnet werden soll. Dieser grundsätzliche und materielle Unterschied zur von der
Regierung vorgeschlagenen und später im Parlament genehmigten Fondsfinanzierung
der neuen Kampfflugzeuge müsse vertieft behandelt werden. Diese Debatte wurde
vorerst vertagt. Anfang 2013 wurde im Ständerat beschlossen, die Motion zu sistieren,
bis die Botschaft über die WEA vorliegen werde. 5

MOTION
DATUM: 06.03.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Zivildienst und Dienstverweigerung

Eine 2009 im Nationalrat eingereichte Motion Eichenberger (fdp, AG) wurde nach
zweimaliger Sistierung in beiden Räten 2014 vom Ständerat abgelehnt und damit
erledigt. Die Motionärin forderte damals aus Angst vor einer zu starken Zunahme von
Zivildienstgesuchen zu Ungunsten der Armee, die Zivildienstdauer nicht nur wie
gegenwärtig 1,5-mal so lange wie die Dauer des Militärdienstes anzusetzen, sondern
diesen Faktor auf 1,8 zu erhöhen. Damals stimmte die grosse Kammer entgegen dem
Antrag der Regierung der Motion zu. Aus mehreren Berichten zum Zivildienst ging in der
Zwischenzeit jedoch hervor, dass die Anzahl Zivildienstgesuche seither wieder
abnehmend war und sich die Sorge also erübrigte. Die sicherheitspolitische
Kommission des Ständerates (SiK-SR) hatte 2014 entsprechend einstimmig die
Ablehnung der Motion empfohlen und das Ratsplenum folgte im September dieser
Empfehlung. 6

MOTION
DATUM: 23.09.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

1) AB NR, 2016, S. 1453 f.
2) AB NR, 2016, S. 1457; Ip. 15.3546; Ip. 15.3547
3) BO CN, 2009, p. 1802 s.
4) BO CE, 2010, p. 248; BO CN, 2010, p. 1124.
5) AB SR, 2012, S. 364 ff. und AB SR, 2013, S. 48; AB NR, 2012, S. 2253.
6) AB SR, 2014, S. 886 f.
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